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Gebühren Dipl. Holztechniker/in HF  
(Stand März 2026, gültig ab Studienbeginn Herbst 2026, Preisänderungen vorbehalten) 
 
Unterrichtssprache: Deutsch oder Französisch 
 

Gebühren   

Einschreibegebühr (Immatrikulation) 
(einmalig, fällig vor Studienbeginn) 

CHF 150.- 

Studiengebühren Vollzeit pro Unterrichts-Semester,  
mit Wohnsitz Schweiz 
(Verrechnung im Oktober / März) 

CHF 2'000.-* 

Studiengebühren Teilzeit pro Unterrichts-Semester 
(Verrechnung im Oktober / März) 

 Nach Absprache 

BFH-Kultur-Gebühr pro Semester 
BFH-Angebote im Bereich Soziales, Kultur und Sport 
(Verrechnung mit den Studiengebühren) 

CHF 24.- 

Einschreibegebühr im Praktikum (Immatrikulation) pro Semester 
(Verrechnung im Oktober / März) 

CHF 100.- 

Prüfungsgebühren (Diplomarbeit) 
(Verrechnung mit den Studiengebühren) 

CHF 500.- 

Gebühren für Wiederholungen 
• Einmalige administrative Gebühr 
• Wiederholung Modulgruppe 
• Wiederholung Semester 
• Wiederholung Diplomarbeit 
• Wiederholung Fallstudie (im drauffolgenden Jahr) 

CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 

100.- 
1’000.- 

analog Studiengebühren 
500.- 
500.- 

* Gebühren unter Einbezug der bewilligten Förderbeiträge durch den Kanton (HFSV-Beiträge). Für Studierende aus dem Ausland gelten andere 
Regelungen. Informiere dich per E-Mail.  hfholzbiel.ahb@bfh.ch 

 

Individuelle Kosten 
Unterrichtsrelevant 

  

Fachbücher, Lehrmittel, Software-Lizenzen 
Bestellung jeweils vor Semesterbeginn (koordiniert durch die Höhere Fachschule) 
Verrechnung im Oktober / März (zusammen mit den Studiengebühren) 
 
Kopien, Exkursionen oder Besichtigungen 
Individuelle Bezahlung durch die Studierenden 

pro Semester 
CHF 

ca. 500.- 

Notebook Vertiefung Holzbau:  

Gemäss den Minimalanforderungen von  cadwork 

Notebook Vertiefung Schreinerei/Innenausbau:  

Gemäss den Minimalanforderungen von  AutoCAD 

 individuell 

Abschluss zum/zur Berufsbildner/in* 
Durchführung im Herbst im 3. Semester 
(Anwesenheitspflicht 80% und Schreiben einer Praxisarbeit) 

CHF 760.- 

Cadwork Starter-Kurs* 
Durchführung im August oder September, bzw. November oder Dezember 

CHF 980.- 

*Rückerstattung via Holzbau Schweiz od. VSSM-MAEK möglich 

 
  

  

mailto:hfholzbiel.ahb@bfh.ch
https://04.cadwork.com/wp-content/uploads/Systemanforderungen_DE_V30-B.pdf
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-AutoCAD-2022-including-Specialized-Toolsets.html
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Individuelle Kosten   
Parkgebühren pro Semester (Zuteilung via Klasse gemäss Kontingent) * 
* Die Anzahl der verfügbaren Parkplätze ist limitiert, es besteht kein Anspruch auf einen 
Parkplatz auf dem Gelände. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung 
vorhanden. ÖV-Haltestellen in der Nähe. Grundsätzlich gilt das Reglement der BFH. 

CHF  maximal 350.- 

Mittagessen Mensa 
mit Fleisch / vegetarisch 

CHF 11.- / 10.- 

Persönliche Auslagen 
Wohnung, Verkehrsmittel, Lebenshaltungskosten 

 individuell 

 
 

Allgemeine Bedingungen 
 

Rückzug der Anmeldung 
Bei Rückzug der Anmeldung bis 31. Juli, bzw. 31. Dezember werden keine Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach dem 31. Juli, bzw. 31. Dezember bis Studienbeginn werden 50% der Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach Studienbeginn (KW 38/KW 8) werden 100% der Studiengebühren fällig. 

Die Einschreibegebühr (fällig bei der Anmeldung) wird nicht zurückerstattet. 
 
 

Versicherungen 
Versicherungen sind in der Verantwortung der Studierenden. 
 
 

Studienfinanzierung 
Das Studium kann eine finanzielle Herausforderung darstellen. Damit dennoch die Möglichkeit besteht, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, 
kann (nebst den bekannten Stellen: Stipendien Kanton, IV, usw.) bei verschiedenen Institutionen Unterstützung für die Studienfinanzierung 
beantragt werden. 
Bei weiteren Fragen zur Finanzierung hilft die Schulleitung der Höheren Fachschule Holz Biel  
 hfholzbiel.ahb@bfh.ch 

 Stiftung Kaderschulung Holztechnik | BFH 

 Stiftung Berner Fachhochschule 

 
 

Finanzielle Beiträge durch die Verbände 
Je nach beruflichem Hintergrund kann bei verschiedenen Berufsverbänden um Unterstützungsbeiträge angefragt werden. Weitere 
Informationen zu den Voraussetzungen und Bedingungen sind direkt bei den nachfolgenden Institutionen erhältlich. 

 Leistungsunterstützung der Berufsförderung Holzbau Schweiz 
Berufsleute, die während der Ausbildungszeit in einem der Berufsförderung Holzbau Schweiz angeschlossenen Betrieb angestellt sind, können 
evtl. Leistungen beziehen. Der Arbeitgeber muss mindestens die letzten sechs Monate unmittelbar vor Ausbildungsbeginn Beiträge an die 
Berufsförderung Holzbau Schweiz abgerechnet haben. Der Antrag (jeweils pro Semester) wird vom Arbeitgeber direkt gestellt. 

 ZPK-Schreinergewerbe 
Schreinerinnen und Schreiner werden evtl. von der Zentralen Paritätischen Berufskommission Schreinergewerbe (ZPK) unterstützt. Die ZPK kann 
Rückvergütungsleistungen an Studierende gewähren, die frühestens zwei Jahre nach Abschluss der Lehre die Ausbildung beginnen. 

 Holzindustrie Schweiz 
Säger/innen wenden sich an den Verband Holzindustrie Schweiz 

 Wald Schweiz 
Personen aus dem Bereich Forst kontaktieren Wald Schweiz, den Verband der Waldeigentümer 
 
 

Vergünstigungen für eingeschriebene Studierende 
Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der BFH  Hochschulsport | BFH 

Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der Universität Bern  Universität: Universitätssport - Universität Bern 

Spezielle Angebote für Hard- und Software. Anfragen per E-Mail bei  hfholz.ahb@bfh.ch 

 

  

mailto:hfholzbiel.ahb@bfh.ch
https://www.bfh.ch/ahb/de/ueber-die-ahb/stiftung-kaderschulung-holztechnik/
https://www.stiftung-bfh.ch/
https://www.holzbau-schweiz.ch/de/holzbau-schweiz/geschaeftsstellen/berufsfoerderung-holzbau-schweiz/
http://www.zpk-schreinergewerbe.ch/
http://www.holz-bois.ch/home/
https://www.waldschweiz.ch/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/service-beratung/hochschulsport/
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/verwaltungsdirektion/universitaetssport/index_ger.html
mailto:hfholz.ahb@bfh.ch


                                                        Version 26-3 

 

Gebühren Holzbau-Vorarbeiter/in mit eidg. Fachausweis 
(Stand März 2026, gültig ab Lehrgangsbeginn Herbst 2026, Preisänderungen vorbehalten) 
 
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Gebühren   

Einschreibegebühr (Immatrikulation) 
(einmalig, fällig vor Lehrgangsbeginn) 

CHF 150.- 

Studiengebühren Vollzeit pro Lehrgang 
Inbegriffen sind: 
• Herbstsemester Vollzeit-Studium in Biel 
• Frühlingssemester Fernstudium (1 Abend während 10 Wochen) 
• Intensivwoche im August (1 Woche) 
(Verrechnung im Oktober 1. Tranche 60% / im März 2. Tranche 40%) 

CHF 11’600.-* 

Holzbau-LAB für Vorarbeiter/in 
Externes Lehrmittel von Holzbau Schweiz 

CHF  
(inkl. MwSt) 

1'520.-* 

Gebühren für Wiederholungen 
• Einmalige administrative Gebühr 
• Vernetzungswochen (2 Wochen) 
• Intensivwoche im August (1 Woche) 
• Besuch einzelner Lektionen (Gasthörer) 

 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF (pro Lektion) 

 
100.- 

1’300.- 
1’000.- 

10.- 

*   Mögliche Rückerstattung von 50% (bis max. 9'500.-) durch den Bund, bei absolvierter eidg. Prüfung, via SBFI, direkt an die Teilnehmenden 
und zusätzliche Rückerstattung durch die Berufsförderung an die Mitgliederbetriebe von Holzbau Schweiz 

 
Individuelle Kosten 
Unterrichtsrelevant 

  

Fachbücher, Lehrmittel, Software-Lizenzen 
Bestellung jeweils vor Semesterbeginn (koordiniert durch die Schule) 
Verrechnung im Oktober / März (zusammen mit den Studiengebühren) 
 
Kopien, Exkursionen oder Besichtigungen 
Individuelle Bezahlung durch die Studierenden 

pro Semester 
CHF 

ca. 200.- 

Notebook Vertiefung Holzbau:  

Gemäss den Minimalanforderungen von  cadwork 
 individuell 

Abschluss zum/zur Berufsbildner/in* 
Durchführung im Herbst im 3. Semester 
(Anwesenheitspflicht 80% und Schreiben einer Praxisarbeit) 

CHF 760.- 

Cadwork Starter-Kurs* 
Durchführung im August oder September, bzw. November oder Dezember 

CHF 980.- 

*Rückerstattung via Holzbau Schweiz od. VSSM-MAEK möglich 

 
  

Individuelle Kosten   

Parkgebühren pro Semester (Zuteilung via Klasse gemäss Kontingent) * 
* Die Anzahl der verfügbaren Parkplätze ist limitiert, es besteht kein Anspruch auf einen 
Parkplatz auf dem Gelände. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung 
vorhanden. ÖV-Haltestellen in der Nähe. Grundsätzlich gilt das Reglement der BFH. 

CHF maximal 350.- 

Mittagessen Mensa 
mit Fleisch / vegetarisch 

CHF 11.- / 10.- 

Persönliche Auslagen 
Wohnung, Verkehrsmittel, Lebenshaltungskosten 

 individuell 

 

https://04.cadwork.com/wp-content/uploads/Systemanforderungen_DE_V30-B.pdf
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Allgemeine Bedingungen 
 
 

Rückzug der Anmeldung 
Bei Rückzug der Anmeldung bis 31. Juli, bzw. 31. Dezember werden keine Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach dem 31. Juli, bzw. 31. Dezember bis Studienbeginn werden 50% der Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach Studienbeginn (KW 38/KW 8) werden 100% der Studiengebühren fällig. 

Die Einschreibegebühr (fällig bei der Anmeldung) wird nicht zurückerstattet. 
 
 

Versicherungen 
Versicherungen sind in der Verantwortung der Studierenden. 
 
 

Finanzielle Beiträge durch die Verbände 
Je nach beruflichem Hintergrund kann bei verschiedenen Berufsverbänden um Unterstützungsbeiträge angefragt werden. Weitere 
Informationen zu den Voraussetzungen und Bedingungen sind direkt bei den nachfolgenden Institutionen erhältlich. 

 Leistungsunterstützung der Berufsförderung Holzbau Schweiz 
Berufsleute, die während der Ausbildungszeit in einem der Berufsförderung Holzbau Schweiz angeschlossenen Betrieb angestellt sind, können 
evtl. Leistungen beziehen. Der Arbeitgeber muss mindestens die letzten sechs Monate unmittelbar vor Ausbildungsbeginn Beiträge an die 
Berufsförderung Holzbau Schweiz abgerechnet haben. Der Antrag (jeweils pro Semester) wird vom Arbeitgeber direkt gestellt. 

 ZPK-Schreinergewerbe 
Schreinerinnen und Schreiner werden evtl. von der Zentralen Paritätischen Berufskommission Schreinergewerbe (ZPK) unterstützt. Die ZPK kann 
Rückvergütungsleistungen an Studierende gewähren, die frühestens zwei Jahre nach Abschluss der Lehre die Ausbildung beginnen. 

 Holzindustrie Schweiz 
Säger/innen wenden sich an den Verband Holzindustrie Schweiz 

 Wald Schweiz 
Personen aus dem Bereich Forst kontaktieren Wald Schweiz, den Verband der Waldeigentümer 
 
 

Vergünstigungen für eingeschriebene Studierende 
Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der BFH  Hochschulsport | BFH 

Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der Universität Bern  Universität: Universitätssport - Universität Bern 

Spezielle Angebote für Hard- und Software. Anfragen per E-Mail bei  hfholz.ahb@bfh.ch 

 

  

https://www.holzbau-schweiz.ch/de/holzbau-schweiz/geschaeftsstellen/berufsfoerderung-holzbau-schweiz/
http://www.zpk-schreinergewerbe.ch/
http://www.holz-bois.ch/home/
https://www.waldschweiz.ch/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/service-beratung/hochschulsport/
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/verwaltungsdirektion/universitaetssport/index_ger.html
mailto:hfholz.ahb@bfh.ch
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Gebühren Holzbau-Polier/in mit eidg. Fachausweis 
(Stand März 2026, gültig ab Lehrgangsbeginn 2027, Preisänderungen vorbehalten) 
 
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Gebühren   

Einschreibegebühr (Immatrikulation) 
(einmalig, fällig vor Lehrgangsbeginn) 

CHF 150.- 

Studiengebühren Vollzeit pro Lehrgang 
Inbegriffen sind: 
• Frühlingssemester Vollzeit-Studium in Biel 
• Intensivwochen im Oktober (2 Wochen) 
(Verrechnung im März 1. Tranche 60% / im Juni 2. Tranche 40%) 

CHF 15'300.-* 

Holzbau-LAB für Polier/in 
Externes Lehrmittel von Holzbau Schweiz 

CHF 1'840.-* 

Gebühren für Wiederholungen 
• Einmalige administrative Gebühr 
• Flash / Projekttage (3 Tage) 
• Vernetzungswochen (2 Wochen) 
• Intensivwochen im Oktober (2 Wochen) 
• Besuch einzelner Lektionen (Gasthörer) 

 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF (pro Lektion) 

 
100.- 
400.- 

1’300.- 
2’000.- 

10.- 

* Mögliche Rückerstattung von 50% (bis max. 9'500.-) durch den Bund, bei absolvierter eidg. Prüfung, via SBFI 

 

Individuelle Kosten 
Unterrichtsrelevant 

  

Fachbücher, Lehrmittel, Software-Lizenzen 
Bestellung jeweils vor Semesterbeginn (koordiniert durch die Schule) 
Verrechnung im März / Juni (zusammen mit den Studiengebühren) 
 
Kopien, Exkursionen oder Besichtigungen 
Individuelle Bezahlung durch die Studierenden 

pro Semester 
CHF 

ca. 500.- 

Notebook Vertiefung Holzbau:  

Gemäss den Minimalanforderungen von  cadwork 
 individuell 

Abschluss zum/zur Berufsbildner/in* 
Durchführung im Herbst im 3. Semester 
(Anwesenheitspflicht 80% und Schreiben einer Praxisarbeit) 

CHF 760.- 

Cadwork Starter-Kurs* 
Durchführung im August oder September, bzw. November oder Dezember 

CHF 980.- 

*Rückerstattung via Holzbau Schweiz od. VSSM-MAEK möglich 

 
  

Individuelle Kosten   

Parkgebühren pro Semester (Zuteilung via Klasse gemäss Kontingent) * 
* Die Anzahl der verfügbaren Parkplätze ist limitiert, es besteht kein Anspruch auf einen 

Parkplatz auf dem Gelände. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung 

vorhanden. ÖV-Haltestellen in der Nähe. Grundsätzlich gilt das Reglement der BFH. 

CHF maximal 350.- 

Mittagessen Mensa 
mit Fleisch / vegetarisch 

CHF 11.- / 10.- 

Persönliche Auslagen 
Wohnung, Verkehrsmittel, Lebenshaltungskosten 

 individuell 

 
  

https://04.cadwork.com/wp-content/uploads/Systemanforderungen_DE_V30-B.pdf
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Allgemeine Bedingungen 
 
 

Rückzug der Anmeldung 
Bei Rückzug der Anmeldung bis 31. Juli, bzw. 31. Dezember werden keine Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach dem 31. Juli, bzw. 31. Dezember bis Studienbeginn werden 50% der Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach Studienbeginn (KW 38/KW 8) werden 100% der Studiengebühren fällig. 

Die Einschreibegebühr (fällig bei der Anmeldung) wird nicht zurückerstattet. 
 
 

Versicherungen 
Versicherungen sind in der Verantwortung der Studierenden. 
 
 

Finanzielle Beiträge durch die Verbände 
Je nach beruflichem Hintergrund kann bei verschiedenen Berufsverbänden um Unterstützungsbeiträge angefragt werden. Weitere 
Informationen zu den Voraussetzungen und Bedingungen sind direkt bei den nachfolgenden Institutionen erhältlich. 

 Leistungsunterstützung der Berufsförderung Holzbau Schweiz 
Berufsleute, die während der Ausbildungszeit in einem der Berufsförderung Holzbau Schweiz angeschlossenen Betrieb angestellt sind, können 
evtl. Leistungen beziehen. Der Arbeitgeber muss mindestens die letzten sechs Monate unmittelbar vor Ausbildungsbeginn Beiträge an die 
Berufsförderung Holzbau Schweiz abgerechnet haben. Der Antrag (jeweils pro Semester) wird vom Arbeitgeber direkt gestellt. 

 ZPK-Schreinergewerbe 
Schreinerinnen und Schreiner werden evtl. von der Zentralen Paritätischen Berufskommission Schreinergewerbe (ZPK) unterstützt. Die ZPK kann 
Rückvergütungsleistungen an Studierende gewähren, die frühestens zwei Jahre nach Abschluss der Lehre die Ausbildung beginnen. 

 Holzindustrie Schweiz 
Säger/innen wenden sich an den Verband Holzindustrie Schweiz 

 Wald Schweiz 
Personen aus dem Bereich Forst kontaktieren Wald Schweiz, den Verband der Waldeigentümer 
 
 

Vergünstigungen für eingeschriebene Studierende 
Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der BFH  Hochschulsport | BFH 

Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der Universität Bern  Universität: Universitätssport - Universität Bern 

Spezielle Angebote für Hard- und Software. Anfragen per E-Mail bei  hfholz.ahb@bfh.ch 

 

  

https://www.holzbau-schweiz.ch/de/holzbau-schweiz/geschaeftsstellen/berufsfoerderung-holzbau-schweiz/
http://www.zpk-schreinergewerbe.ch/
http://www.holz-bois.ch/home/
https://www.waldschweiz.ch/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/service-beratung/hochschulsport/
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/verwaltungsdirektion/universitaetssport/index_ger.html
mailto:hfholz.ahb@bfh.ch
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Gebühren Eidg. Holzfachspezialist/in mit eidg. Fachausweis 
(Stand März 2026, gültig ab Lehrgangsbeginn 2027, Preisänderungen vorbehalten) 
 
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Gebühren 
 

  

Einschreibegebühr (Immatrikulation) 
(einmalig, fällig vor Lehrgangsbeginn) 

CHF 150.- 

Kosten Teilzeit  
Inbegriffen sind: 
• Grundmodul: Frühlings- und Herbstsemester Teilzeit in Biel (Do. / Fr. / Sa.) 
• Fachrichtungsmodul: Frühlingssemester Teilzeit in Biel (Do. / Fr. / Sa.) 
(Verrechnung im März 1. Tranche 60% / im Sept 2. Tranche 40%) 

CHF 13'350.-* 

Prüfungsgebühr eidg. Berufsprüfung 
Einmalige Gebühr, Verrechnung durch die Administration der Trägerverbände 

CHF 2’200.-* 

Gebühren für Wiederholungen 
Berufsprüfung, Verrechnung durch die Administration der Trägerverbände 

CHF Gemäss QSK 

* Mögliche Rückerstattung von 50% (bis max. 9'500.-) durch den Bund, bei absolvierter eidg. Prüfung, via SBFI 

 

Individuelle Kosten 
Unterrichtsrelevant 

  

Fachbücher, Lehrmittel, Software-Lizenzen 
Bestellung jeweils vor Semesterbeginn (koordiniert durch die Schule) 
Verrechnung im Oktober / März (zusammen mit den Studiengebühren) 
 
Kopien, Exkursionen oder Besichtigungen 
Individuelle Bezahlung durch die Studierenden 

pro Semester 
CHF 

ca. 500.- 

   

Individuelle Kosten   

Parkgebühren pro Semester (Zuteilung via Klasse gemäss Kontingent) * 
* Die Anzahl der verfügbaren Parkplätze ist limitiert, es besteht kein Anspruch auf einen 
Parkplatz auf dem Gelände. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung 

vorhanden. ÖV-Haltestellen in der Nähe. Grundsätzlich gilt das Reglement der BFH. 

CHF maximal 350.- 

Mittagessen Mensa 
mit Fleisch / vegetarisch 

CHF 11.- / 10.- 

Übernachtungskosten  individuell 
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Allgemeine Bedingungen 
 
 

Rückzug der Anmeldung 
Bei Rückzug der Anmeldung bis 31. Juli, bzw. 31. Dezember werden keine Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach dem 31. Juli, bzw. 31. Dezember bis Studienbeginn werden 50% der Studiengebühren fällig. 
Bei Rückzug der Anmeldung nach Studienbeginn (KW 38/KW 8) werden 100% der Studiengebühren fällig. 

Die Einschreibegebühr (fällig bei der Anmeldung) wird nicht zurückerstattet. 
 
 

Versicherungen 
Versicherungen sind in der Verantwortung der Studierenden. 
 
 

Finanzielle Beiträge durch die Verbände 
Je nach beruflichem Hintergrund kann bei verschiedenen Berufsverbänden um Unterstützungsbeiträge angefragt werden. Weitere 
Informationen zu den Voraussetzungen und Bedingungen sind direkt bei den nachfolgenden Institutionen erhältlich. 

 Leistungsunterstützung der Berufsförderung Holzbau Schweiz 
Berufsleute, die während der Ausbildungszeit in einem der Berufsförderung Holzbau Schweiz angeschlossenen Betrieb angestellt sind, können 
evtl. Leistungen beziehen. Der Arbeitgeber muss mindestens die letzten sechs Monate unmittelbar vor Ausbildungsbeginn Beiträge an die 
Berufsförderung Holzbau Schweiz abgerechnet haben. Der Antrag (jeweils pro Semester) wird vom Arbeitgeber direkt gestellt. 

 ZPK-Schreinergewerbe 
Schreinerinnen und Schreiner werden evtl. von der Zentralen Paritätischen Berufskommission Schreinergewerbe (ZPK) unterstützt. Die ZPK kann 
Rückvergütungsleistungen an Studierende gewähren, die frühestens zwei Jahre nach Abschluss der Lehre die Ausbildung beginnen. 

 Holzindustrie Schweiz 
Säger/innen wenden sich an den Verband Holzindustrie Schweiz 

 Wald Schweiz 
Personen aus dem Bereich Forst kontaktieren Wald Schweiz, den Verband der Waldeigentümer 
 
 

Vergünstigungen für eingeschriebene Studierende 
Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der BFH  Hochschulsport | BFH 

Kostenlose oder vergünstige Sport-Angebote der Universität Bern  Universität: Universitätssport - Universität Bern 

Spezielle Angebote für Hard- und Software. Anfragen per E-Mail bei  hfholz.ahb@bfh.ch 

 

 

https://www.holzbau-schweiz.ch/de/holzbau-schweiz/geschaeftsstellen/berufsfoerderung-holzbau-schweiz/
http://www.zpk-schreinergewerbe.ch/
http://www.holz-bois.ch/home/
https://www.waldschweiz.ch/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/service-beratung/hochschulsport/
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/verwaltungsdirektion/universitaetssport/index_ger.html
mailto:hfholz.ahb@bfh.ch

